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Im Antrag auf Erlass von Zinsen (oder Stundung 
der Steuer oder Teilung der Zahlung in Raten) 
muss angegeben werden, welche Steuern betroffen 
sind. Diese Anträge können bis zum 31. Juli 2020 
ohne Stempelmarken eingereicht werden. 

Sehr gerne helfen wir Ihnen bei der Erstellung 
eines Antrages auf Steuerstundung oder 
Ratenzahlung.

Kontrollmeldung

Darüber hinaus werden Umsatzsteuerzahler 
automatisch von der Strafe von 1.000 CZK für 
eine zu spät abgegebene Kontrollmeldung befreit, 
wenn die Zahlungsverpflichtung zwischen dem 1. 
März und dem 31. Juli 2020 entstanden ist.

Die Strafe von 10.000 bis 50.000 CZK für die 
Nichteinreichung der Kontrollmeldung (es handelt 
sich um Situationen, wenn das Steuersubjekt 
die Kontrollmeldung erst auf Auftrag des 
Steuerverwalters einreicht oder überhaupt nicht) 
wird bemessen, es kann jedoch in begründeten 
Fällen diese Strafe aufheben. 

Steuerpaket der Regierung

Als Reaktion auf die durch Coronavirus 
verursachte Situation hat das Finanzministerium 
ein Maßnahmenpaket veröffentlicht, um die 
Auswirkungen auf Unternehmer zu verringern:

Termin für die Einreichung der Einkommen-/
Körperschaftsteuererklärung

Die Körperschaft- und Einkommen-
steuererklärung 2019 kann ohne Sanktionen 
an das Finanzamt bis zum 1. Juli 2020 gesendet 
und in der gleichen Frist auch die Steuer gezahlt 
werden, obwohl das ursprüngliche Datum der 
1. April 2020 war.

Keine Strafe für die verspätet eingereichte 
Steuererklärung

Allen Unternehmen, denen das Finanzamt auf  
Grund eines individuellen Antrages zumindest 
teilweise Verzugszinsen (oder eine Stundung 
der Steuer oder Teilung der Zahlung in Raten) 
erlässt, werden automatisch auch Strafen für 
die verspätete Einreichung der Steuererklärung 
erlassen. 

Steuerpaket der Regierung, Darlehen an Unternehmer gewährt von 
der Tschechisch-mährischen Garantie- und Entwicklungsbank
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AUDITOR
in Mitteleuropa

AUDITOR ist eine 
Wirtschaftsprüfung-  und  Steuer- 
beratungskanzlei mit internationaler  
Ausrichtung. Schon seit dem 
1991 Jahr werden neben 
Wirtschaftsprüfung und Steuer- 
beratung Leistungen in den 
Bereichen Personalverrechnung, 
Finanzbuchhaltung und Unterneh-
mensberatung erbracht.

Durch Schwesterunternehmen  
in der Slowakei und in Österreich  
(hier unter Stöger & Partner) kann 
umfassende Beratung in Zentral- 
europa angeboten werden. Für 
Lösungen globaler Problemstellungen 
ist AUDITOR ein unabhängiges 
Mitglied von UHY International, 
einem weltweiten Netzwerk 
unabhängiger Beratungsfirmen in 
mehr als 80 Ländern.
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EET

Unternehmer müssen sich bis zum 31. Juli 2020 keine Sorgen über 
Sanktionen machen, wenn sie EET nicht rechtzeitig umsetzen. Die 
Finanz- und Zollverwaltung wird bei Inspektionen nur als Berater 
fungieren.

Zinsloses Darlehen für Unternehmen, die von Coronavirus betroffen 
sind

Ziel dieses Programms ist es, kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen den Zugang zu Betriebsmitteln zu erleichtern, wenn 
ihre wirtschaftlichen Aktivitäten aufgrund des Auftretens einer 
Coronavirus-Infektion und der damit verbundenen vorbeugenden 
Maßnahmen eingeschränkt sind. Das zinslose Darlehen mit 
Verschiebung der Raten für von Coronavirus betroffene 
Unternehmer wird von der Tschechisch-mährischen Garantie- und 
Entwicklungsbank (ČMZRB) bereitgestellt.

Die Annahme von COVID-Darlehensanträgen beginnt am 
Montag, den 16. März 2020.

Alle Bankfilialen der ČMZRB akzeptieren Anträge ausschließlich in 
elektronischer Form. Einzelheiten, einschließlich häufig gestellter 
Fragen und Antworten, finden Sie unter https://www.cmzrb.cz/
podnikatele/uvery/uver-covid/.

Gerne bereiten wir die für die Genehmigung des Darlehens 
erforderlichen Unterlagen vor.

Die in dieser Publikation veröffentlichten Angaben haben nur einen informativen Charakter und ersetzen keinesfalls eine Rechts-, 
Wirtschafts- oder Steuerberatung. Für die Beratung sind Kenntnisse über den konkreten Fall, sowie eine Beurteilung aller
relevanten Umstände erforderlich. Für Entscheidungen, die der Leser dieser Publikation auf Grund der hierin
angeführten Informationen selbst trifft, können wir keine Verantwortung übernehmen.
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